
Landeselternrat Sachsen

Pressemitteilung

lm ZusammEnhano mit d6m Volksantrag zur Begrenzung der Klassonstärke auf 25 Schüler erreichen
den Landirsollornrat immer wieder verschiedenE Fragen, die an diesor Stelle beantwortet werden
so eni

Warum erneut ein VolksantraO?
oer im Frühjahr von d€rAG Grundschulen Dr€sden Init i ierte Volksantrag gonilgte nicht den erforder-
l ichen BedinOungen, W6ildie Staats16giorung nachAuffassung des Landesellernrates nor unzurei-
chend schlußfolgerungon aus diesgr Meinungsäußerung zog, beschloß der Landeselternrat auf der
crundlage des lm september 1 993 vom Landtag verabschiedeten Gesetzes, eine Schulgesetz-
änderung per Volksantraq in Gang zu s6tz6n.

Warum 25 Scholerinnen und schülerpro Klasse?
Der sogenannt6 Klassenteiler, di6maximals Schüleranzahl pro Klasse, beträotzurZeit 33. Erfah-
rungsgemäß stellt die Zahl 25 eine 'Schallmauer" dar. In größeren Klassen sind deutlich schlechiere
Lernbedingungen zu veneichnen, was zu einer Benachteil igung dor betroffenen Schüler führt Eine
Begrenzung aut 25 verbessert die Chancengleichheit erheblich.

Wor kann dsn Volksantrag unterstüUon?
Jede stimmbgrechtigtg Bilrgerin, jeder stimmberechtigte Bürger des Freistaatos sachsen kann mit
seiner Untorschrift don Volksantrag unterstützen, Die betreffende P€rson muß also 18 Jahre alt sein
und ihren Hauptwohngltz in Sachsen hab€n.
Der Landosolternrat rechnet Euch mit der Unterschriftvon Lehrerinnen und Lehrern, sowie von
Großeltern. Auch Eltgrn, deren Kinder das Glück habon, kleinere Klasson zu besuchen, sollten un-
terschreiben. Schule geht jeden an!
Notv/endig sind 40.000 gilltige Unterschriften, damit die Gesetresänderung im Landtag behandelt
wifd.

Warum so vislE Anoabon auf dom Foamular?
Der stimmberechtigte gibtVor- und Familiennamen, sein Geburtsdatum, seine Hauptwohnung sowie
Tag und Ort dor Untonoichnuno legerlich an. DieAngaben sind notwendig, um das Stimmrechl zu
überprüfen. Damit wird der Mißbrauch dioser demok.atischen Meinungsäußerung vorhindert.
Es erfolgt keins Woitorgabo dioser Information ilber don Volksantrag hinaLrs.

Wer erteitt die Stimmrechtsbeetätlgung?
Diese B€stätioung ortoilt die für die DurchfÜhrunO von Wahlen zuständigo Behörde der Gemeinde
bzw. des Kreises, Zwockmäßig ist es, wenn die Unterschriftenlisten gesammoltwerden und dann
geschlossen zur Bestätiguno vorgelegt werden. Weildas Volksantraos06setz erst wenigo Tage alt ist,
gibt es noch keine näheren Bestimmungen dazu. Aber vielleicht sind dlo Mitarbeiterinnen und f'4it-
arbeiter in den betreffenden Behörd€n solbst Mtltter und Vätervon gchulkindern und unterstützen
den Volksantrao ohne Btirokratio,.,
Die Stimmrechtsbestätigung wjrd unentgeltlich erteilt.
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